
Produkt | Product | Produit | Prodotto | Produkt 

BORE TECH - RIM FIRE BLEND  

509000023

509000024

Brownells Deutschland GmbH
Lahnstr. 1
24539 Neumünster
Deutschland

Telefon: +49 4321 55 62 358
Telefax: +49 4321 55 62 361
E-Mail: info@brownells-deutschland.de
Webseite: brownells-deutschland.de

Lieferant/Hersteller | Supplier/Manufacturer | Fournisseur/fabricant | Fornitore/produttore | Leverandør/producent 

• AQUA 
• PEG
• PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER
• TRIETHANOLAMINE

„Pharmacos Website“ der Europäischen Kommission mit  Entsprechungen zwischen den INCI – Bezeichnungen und den chemischen Bezeichnungen:

"Pharmacos Website" of the European Commission with correspondences between INCI - designations and chemical designations:

Site web "Pharmacos" de la Commission européenne avec les correspondances entre les dénominations INCI et les dénominations chimiques :

"Pharmacos website" della Commissione Europea con le corrispondenze tra nomi INCI e nomi chimici:

Europa-Kommissionens "Pharmacos-websted" med korrespondancer mellem INCI-navne og kemiske navne:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Datenblatt über Inhaltsstoffe | Ingredient data sheet  
Fiche d'information sur les composants | Scheda degli ingredienti | Datablad for indholdsstoffer 

BORE TECH - RIM FIRE BLEND

(EC) 648/2004 | Annex VII | D 1.0 | 07.03.2023

de | en | fr | it | da  1 / 1

Verzeichniss von Inhaltsstoffen | List of ingredients | Liste des composants | Elenco degli ingredienti | Liste over indholdsstoffer 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	
	Produktnummer


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	



	2.3 Sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Mischbarkeit



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	

	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss



 
     
         
             4.2.1
             
                 CHEMDOX phrase catalogue
                 CHEMDOX
                 282
                 2022-04-18
            
             
                 NilsKopp
                 2022-06-25
            
             
                 de
                 
                     Deutsch
                
            
             
                 DE
                 
                     Deutschland
                
            
             CHEMDOX 2022.04.2
             2022-06-25
             
                 Brownells_SDS_Bore_Tech_Cu_2_Copper_Remover_DE_de.pdf
            
             EDASXChem
        
         
             2022-06-25
             2022-06-25
             GHS 1.0
             GHS EU
             
                 Bore Tech Cu+2 Copper Remover
            
             
             
                 
                     
                         Kupferentferner - Laufreiniger
                    
                
            
             
             
                 Brownells Deutschland GmbH
                 
                     Lahnstr. 1
                     de-24539
                     Neumünster
                     Deutschland
                
                 +49 4321 55 62 358
                 +49 4321 55 62 361
                 info@brownells-deutschland.de
                 brownells-deutschland.de
            
             
                 +49 551-19240 (24h | DE | EN)
                 
                     -
                
            
             TID 000851 SDS-0001
        
         
             
                 
                     
                         Skin Irrit. 2
                         
                             315
                             Verursacht Hautreizungen.
                        
                    
                     
                         Eye Irrit. 2
                         
                             319
                             Verursacht schwere Augenreizung.
                        
                    
                     
                
            
             
                 
                     
                         GHS07
                    
                     
                         WNG
                         Achtung
                    
                     
                         319
                         Verursacht schwere Augenreizung.
                    
                     
                         315
                         Verursacht Hautreizungen.
                    
                     
                         103
                         Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
                    
                     
                         305+351+338
                         BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
                    
                     
                         337+313
                         Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                    
                     
                         102
                         Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
                    
                     
                         101
                         Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
                    
                     
                         362+364
                         Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
                    
                     
                         280
                         Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
                    
                     
                         332+313
                         Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                    
                
            
             
                 
                     ohne Bedeutung
                
            
        
         
             
                 
                     
                         2-Aminoethylphosphonsäure
                         2041-14-7
                         218-043-0
                         2-Aminoethylphosphonsäure
                    
                     
                         
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Eye Irrit. 2
 
     319
     Verursacht schwere Augenreizung.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         50
                         ge
                         25
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         2-(2-butoxyethoxy)ethanol
                         112-34-5
                         203-961-6
                         2-(2-butoxyethoxy)ethanol
                         2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
                    
                     
                         
                             
 Eye Irrit. 2
 
     319
     Verursacht schwere Augenreizung.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         25
                         ge
                         10
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
            
        
         
             
                 
                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen
                
                 
                     Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen
                
                 
                     Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten
                
                 
                     beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
                
                 
                     bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen
                
                 
                     bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen
                
                 
                     bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
                
                 
                     bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen
                
                 
                     für Frischluft sorgen
                
                 
                     mit viel Wasser und Seife waschen
                
                 
                     eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen
                
                 
                     Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen
                
                 
                     Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)
                
                 
                     KEIN Erbrechen herbeiführen
                
            
             
                 
                     bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt
                
            
             
                 
                     keine
                
            
        
         
             
                 
                     Sprühwasser
                
                 
                     alkoholbeständiger Schaum
                
                 
                     BC-Pulver
                
                 
                     Kohlendioxid (CO2)
                
                 
                     Wasser im Vollstrahl
                
            
             
                 Kohlenmonoxid (CO)
            
             
                 Kohlendioxid (CO2)
            
        
         
         
             
        
         
             
                 
                     
                         bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
                    
                
                 
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen
                    
                     
                         bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                
                 
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
             
                 
                     flüssig
                
                 
                     nicht relevant
                
                 
                     bernsteinfarben
                
                 
                 
                     charakteristisch
                
            
             
                 
                     
                         
                             9.8
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             110
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             gt
                             130
                             °C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             2.6
                             Vol-%
                        
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             12.6
                             Vol-%
                        
                         
                             -
                        
                    
                
                 
                     
                         23
                         hPa
                    
                     
                         20
                         °C
                    
                
                 
                     
                         
                             1.031
                             g/cm3
                        
                    
                
                 
                     
                         Water
                         
                             
 in jedem Verhältnis mischbar
                            
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             keine Information verfügbar
                        
                    
                
                 
                     
                         225
                         °C
                    
                     
                         Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase)
                    
                
                 
                     
                         nicht relevant
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
            
             
             
                 
                     vollständig mit Wasser mischbar
                
            
        
         
             
                 bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien"
            
             
                 siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen"
            
             
                 es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt
            
             
                 vor Hitze schützen
            
             
                 Oxidationsmittel
            
             
                 Reduktionsmittel
            
             
                 vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt
            
             
                 gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5
            
        
         
             
                 
                     
                         ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als karzinogen einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als akut toxisch einzustufen
                    
                     
                         verursacht Hautreizungen
                    
                     
                         verursacht schwere Augenreizung
                    
                
            
        
         
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
                     es sind keine Daten verfügbar
                
            
        
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             false
             
                 
                     unterliegt nicht den Transportvorschriften
                
            
             
                 
            
             
                 
            
             
             
                 false
            
             
                 
            
        
         
             
                 
                     
                
            
             
                 
                     
                         1
                         
                             schwach wassergefährdend
                        
                    
                     LGK 10
                
            
        
         
    




